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mit E-Mail vom 25. Januar 2019 beantragten Sie unter Hinweis auf eine Aussage
der stellvertretenden Regierungssprecherin in der Bundespressekonferenz vom
23. Januar 2019 zur Veröffentlichung sogenannter „TOP-1-Listen" zu Kabinettsit-
zungen u.a. auf der Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) folgende
Auskunft:

„In welchem Gremium oder zu welcher Gelegenheit oder von welcher Institu-
tion wurde an welchem Datum beschlossen, dass diese Liste ab nun veröf-
fentlicht wird?"

Auf Ihren Antrag ergeht die folgende Entscheidung:

1. Sie erhalten eine einfache Auskunft.

2. Der Bescheid ergeht kostenfrei.
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I.

Auf der Grundlage von § 1 Abs. 1 IFG erhalten Sie folgende Auskunft:

Die Bundesregierung hat sich für ein offenes Regierungs- und Verwaltungshan-
dein ausgesprochen. Hierfür stellen die Bundesbehörden digitale Daten als offene
Daten bereit, sofern keine Gründe dagegen sprechen. Hierdurch wird die Zusam-
menarbeit zwischen Zivilgesellschaft und Behörden kultiviert und gestärkt. Zur
Veröffentlichung der Tagesordnung sowie der „TOP-1-Liste" hat es in der Regie-
rungspressekonferenz vermehrt Nachfragen gegeben.

Vor diesem Hintergrund hat der Chef des Bundeskanzleramtes am 8. Januar 2019
entschieden, dass die Tagesordnung der Kabinettsitzung einschließlich der „TOP-
1-Liste" auf der Homepage der Bundesregierung zu veröffentlichen sind.

II.

Gemäß § 10 IFG in Verbindung mit Teil A Nr. 1.1 der Informationsgebührenverord-
nung fallen keine Kosten an.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

███
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Rechtsbehelfsbelehruna:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schrift-
lich oder zur Niederschrift Widerspruch beim Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Str.
1, 10557 Berlin erhoben werden. Ich weise darauf hin, dass für die vollständige
oder teilweise Zurückweisung eines Widerspruchs Kosten von 30,00 Euro anfal-
ten.

Hinweis:

Bei der Bearbeitung Ihres Anliegens wurden bzw. werden von Ihnen personenbe-
zogene Daten verarbeitet. Welche Daten zu welchem Zweck und auf welcher
Grundlage verarbeitet werden, ist abhängig von Ihrem Anliegen und den konkre-
ten Umständen. Weitere Informationen hierzu und über Ihre Betroffenenrechte fin-
den Sie in den Datenschutzhinweisen aufderlnternetseite des Bundeskanzleram-
tes unter www.bundesreciieruna.de/bundeskanzleramt-DSH.


